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Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO): Anpassung übergeordnetes Recht 
 
Rot: Anpassung an die PBG- Revision zur Harmonisierung der Baurechtsbegriffe, KRG Nr. 5059, sowie die dazugehörigen Revisionen der Allgemeinen 
Bauverordnung und der Besonderen Bauverordnung II vom 1. März 2017 
 
Orange: Anpassung wegen Veränderung der Rechtsprechung 
 
Hellgrün: Anpassung an PBG-Revision Klimaangepasste Siedlungsentwicklung,  KRG Nr. 5860  
 
Dunkelgrün: Anpassung an Masterplan für Spitalareal Zollikerberg vom 3. Mai 2024; Verfasser: Stiftung Diakoniewerk Neumünster - Schweizerische 
Pflegerinnenschule, Zustimmung des Gemeinderates vom 23. Oktober 2024 mit GR 2024-210 
 
Hellblau: Anpassung an Regionalen Richtplan, Gesamtrevision vom 19. Dezember 2018 
 
Violett: Anpassung Schweizerische Epilepsie-Stiftung Klinik Lengg: Anpassung an Kantonalen Richtplan vom 18. März 2014 und daraus folgende Pla-
nung für das kantonale Entwicklungsgebiet Lengg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2 
 

Bisherige Fassung 
Vom 26. Juni 1996 

Neue Fassung Bemerkungen  

1. Zonenplan und Ergänzungspläne   

Artikel 1 Zonen, Lärm-Empfindlichkeitsstufen Artikel 1 Zonen, Gestaltungsplanpflichten, Lärm-Empfindlich-
keitsstufen 

Ergänzung des Titels mit dem Begriff "Gestaltungsplanpflichten" 

1 Das Gemeindegebiet wird, soweit es sich nicht um Wald oder um 
kantonale und regionale Nutzungszonen handelt, in die nachfol-
genden Zonen eingeteilt. 

2 Den Zonen werden aufgrund der Lärmschutz-Verordnung Emp-
findlichkeitsstufen (ES) zugeordnet. 

unverändert  

Bauzone Kurzbezeichnung   ES 

1. Bauzonen 

Kernzone  K  III 

Zentrumszone  Z  III 

Wohnzonen 

- mit niedriger Dichte und  
 offener Bauweise  W 1.25  II 

- mit niedriger Dichte und  
 offener Bauweise  W 1.35  II 

- mit niedriger Dichte  W 1.60 II 

- mit mittlerer Dichte  W 1.75  II 

- mit mittlerer Dichte  W 2.10  II 

- mit mittlerer Dichte  W 2.20  II 

- mit mittlerer Dichte  W 2.40  II 

- mit hoher Dichte  W 2.60  II 

Wohn- und Gewerbezonen 

- mit hoher Dichte  WG 2.60  III 

- mit hoher Dichte  WG 2.70  III 

- mit hoher Dichte  WG 2.90  III 
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Bisherige Fassung 
Vom 26. Juni 1996 

Neue Fassung Bemerkungen  

Zone für öffentliche Bauten  Oe  II/III* 

2. Freihaltezone  F  III* 

3. Erholungszone  E  III* 

4. Erholungszone Tennis ET  III* 

Zone für öffentliche Bauten  Oe  II/III* 

     Oe 3.3  II 

Nicht zoniert    NZ 

Aufgrund des neuen Masterplans Diakoniewerk Neumünster wird 
die Zone Oe 3.3 neu eingeführt. 
 
Der Regionale Richtplan vom 19. Dezember 2018 sieht zwischen 
Unterhueb und Zumikon kein Erholungsgebiet mehr vor. Das Ge-
biet ist darin als Fruchtfolgefläche bezeichnet. 
Die Erholungszone soll deswegen schlussendlich neu zu einer 
kantonalen Landwirtschaftszone umgezont werden. Die Gemeinde 
muss die Erholungszone zunächst streichen und das Gebiet als 
'nicht zoniert' bezeichnen. Die Baudirektion wird dieses Gebiet im 
Nachgang an die Genehmigung der vorliegenden Teilrevision in 
eine kantonale Landwirtschaftszone umwandeln. Diese Vorge-
hensweise wird von der Baudirektion in dieser Form vorgeschrie-
ben, da kantonale Nutzungszonen nur durch das ARE festgesetzt 
werden können. 

3 Wohn- und Gewerbezonen mit vertikaler Schraffur gemäss Art. 
20 Abs. 2 sind der ES III zugeordnet 

unverändert  

3bis Für die im Zonenplan bezeichneten Gebiete ist ein Gestal-
tungsplan aufzustellen. 

– Der Gestaltungsplan Oberhueb soll die architektonisch-städte-
bauliche Qualität sicherstellen. 

– Der Gestaltungsplan Blumenrain soll eine architektonisch-städ-
tebaulich gute Lösung für den Bau und Betrieb einer öffentli-
chen Alterseinrichtung sicher-stellen, die auch Alterswohnun-
gen und weitere Nebennutzungen umfassen kann, die der 
Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe dienen. 

unverändert  

 – Der Gestaltungsplan für die Schweizerische Epilepsie-Stiftung 
Klinik Lengg stellt sicher, dass die kantonale Gebietsplanung 
zur Weiterentwicklung des Gesundheits- und Forschungsstan-
dortes Lengg nutzungsplanerisch umgesetzt wird. Innerhalb des 
Gestaltungsplanperimeters sind städtebaulich und architekto-
nisch besonders gut und nachhaltig geplante und gestaltete 
Überbauungen sowie Aussenräume von hoher Qualität zu 
schaffen. Im Gestaltungsplan ist die maximal zulässige Fahrten-
zahl des motorisierten Individualverkehrs festzulegen. Die Si-
cherung eines übergeordneten Freiraumnetzes, der Erhalt und 

Umsetzung der Gebietsplanung für den Standort Lengg, Richtplan 
des Kantons Zürich vom 18. März 2014: 
Die Gestaltungsplanpflicht Schweizerische Epilepsie-Stiftung Klinik 
Lengg entspricht einer Forderung des Kantons. Das Areal der 
Schweizerischen Epilepsie-Stiftung Klinik Lengg liegt auf Boden 
der Stadt Zürich und Zollikon. Die Klinik gehört zum kantonalen 
Entwicklungsschwerpunkt Lengg. Der formulierte Zweck des Ge-
staltungsplanes entspricht dem Text der Stadt Zürich. 
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Bisherige Fassung 
Vom 26. Juni 1996 

Neue Fassung Bemerkungen  

die Schaffung ökologisch wertvoller Lebensräume sowie die Ge-
staltung verträglicher Übergänge zu den angrenzenden Wohn-
quartieren nehmen einen hohen Stellenwert ein. Der Gestal-
tungsplan ist formell und materiell (Architektur und Städtebau, 
Freiräume, Nutzungen, Fahrtenzahlen) mit dem Gestaltungs-
plan für den Arealteil in Zürich zu koordinieren. 

4 Lokale Abweichungen von den zonenweisen Zuordnungen sind 
im Zonenplan festgelegt. 

unverändert  

5 In den mit * bezeichneten Zonen gilt die ES III nur für Gebäude 
mit lärmempfindlichen Räumen. 

unverändert  

Artikel 2 Massgebende Pläne Artikel 2 Massgebende Pläne  
1Für die Abgrenzung der Zonen und für Anordnungen innerhalb 
der Zonen ist der Zonenplan im Massstab 1:5000 massgebend. 

2Für die Kernzonen und für die Waldabstandslinien gelten die Er-
gänzungspläne 1:2500 und 1:500. 

unverändert  

2. Bauzonen   

2.1.Kernzonen   

Artikel 3 Umbauten und Ersatzbauten Artikel 3 Umbauten und Ersatzbauten  
1 Die im Kernzonenplan schwarz umrandeten Gebäude dürfen nur 
unter Beibehaltung des bisherigen Gebäudeprofils und Erschei-
nungsbildes umgebaut oder ersetzt werden. Vorbehalten bleiben 
Schutzmassnahmen durch besondere Anordnungen. Abweichun-
gen können bewilligt oder angeordnet werden, wenn dies im Inte-
resse des Ortsbildschutzes, der Verkehrssicherheit oder der Hygi-
ene liegt. 

unverändert  

2 Die übrigen Gebäude können in bisheriger Lage und Grösse 
umgebaut oder ersetzt werden. Abweichungen können bewilligt 
oder angeordnet werden, wenn dies im Interesse des Ortsbild-
schutzes, der Verkehrssicherheit oder der Hygiene liegt. 

unverändert  
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Bisherige Fassung 
Vom 26. Juni 1996 

Neue Fassung Bemerkungen  

3 Die Artikel 4 bis 10bis sind sinngemäss anwendbar. unverändert  

Artikel 4 Neubauten Artikel 4 Neubauten  

Für Neubauten gelten folgende Grundmasse: 
 
Vollgeschosse max. 2  

Anrechenbare Dachgeschosse 

bei erreichter Vollgeschosszahl max. 2  

Gebäudelänge max. 30 m 

Gebäudebreite max. 14 m 

Grenzabstand min. 3.50 m 

unverändert  

Artikel 5 Gebäudeabstand bei brennbaren Aussenwänden Artikel 5 Gebäudeabstand bei brennbaren Aussenwänden  
Die kantonale Abstandsverschärfung für Gebäude mit brennbaren 
Aussenwänden findet keine Anwendung. 

unverändert  

Artikel 6 Strassenabstand Artikel 6 Strassenabstand  
Wo Verkehrsbaulinien fehlen und die Gebäudestellung nicht durch 
den Kernzonenplan vorgeschrieben wird, kann bis auf die Stras-
sen-, Platz- oder Weggrenze gebaut werden, wenn dadurch das 
Ortsbild verbessert und die Verkehrssicherheit und Hygiene nicht 
beeinträchtigt werden. Kantonale Vorschriften und Auflagen blei-
ben vorbehalten. 

unverändert  

Artikel 7 Dachgestaltung Artikel 7 Dachgestaltung  
1 Hauptgebäude haben allseitig vorspringende Satteldächer mit 
beidseitig gleicher Neigung von mindestens 35° und schlank ge-
stalteten Dachgesimsen aufzuweisen und sind mit Ziegeln einzu-
decken. Im unteren Teil des Dachs sind konstruktiv bedingte Re-
duktionen der Dachneigung gestattet. Für Anbauten und 
besondere Gebäude nach § 49 Abs. 3 PBG können Pult- oder Sat-
teldächer verlangt werden. 

1 Hauptgebäude haben allseitig vorspringende Satteldächer mit 
beidseitig gleicher Neigung von mindestens 35° und schlank ge-
stalteten Dachgesimsen aufzuweisen und sind mit Ziegeln einzu-
decken. Im unteren Teil des Dachs sind konstruktiv bedingte Re-
duktionen der Dachneigung gestattet. Für Kleinbauten und 
Anbauten im Sinne von Art. 2a ABV können Pult- oder Satteldä-
cher verlangt werden. 

Anpassung gemäss § 2a ABV 

2Dachaufbauten, Dacheinschnitte und einzelne Dachflächenfens-
ter sind zulässig, sofern sie sich gut in das Ortsbild einordnen. 

unverändert  



 

 6 
 

Bisherige Fassung 
Vom 26. Juni 1996 

Neue Fassung Bemerkungen  

Artikel 8 Fassadengestaltung Artikel 8 Fassadengestaltung  
1 Fassadengestaltung, Materialien und Farben haben auf das Orts-
bild erhöhte Rücksicht zu nehmen. 

2 Es kann verlangt werden, dass die Fenster eine hochrechteckige 
Form und Sprosseneinteilung aufweisen. 

unverändert  

Artikel 9 Umgebungsgestaltung Artikel 9 Umgebungsgestaltung  
1 Bei der Gestaltung der Gärten, Vorplätze und Einfriedigungen ist 
auf das Ortsbild erhöhte Rücksicht zu nehmen. 

2 Am gewachsenen Terrain sind möglichst wenig Veränderungen 
vorzunehmen. 

unverändert 
 

2 Am massgebenden Terrain sind möglichst wenige Veränderun-
gen vorzunehmen. 

 
 

Neue Fassung aufgrund § 5 ABV und Korrektur eines Grammatik-
fehlers 

Artikel 10 Abbruch Artikel 10 Abbruch  
Ausser dem Abbruch von Gebäuden oder Gebäudeteilen ist auch 
der Abbruch von baulichen Bestandteilen der Umgebungsgestal-
tung (Mauern, Treppen, Einfriedigungen etc.) bewilligungspflichtig. 
Unter Vorbehalt besonderer Schutzanordnungen darf er bewilligt 
werden, wenn die Baulücke das Ortsbild nicht beeinträchtigt oder 
die Erstellung des Ersatzbaus gesichert ist. 

unverändert  

Artikel 10bis Nutzweise Artikel 10bis Nutzweise  

In der Kernzone sind neben Wohnungen und nicht störenden Be-
trieben auch mässig störende Betriebe zulässig. Als mässig stö-
rende Betriebe gelten herkömmliche Handwerksbetriebe und ver-
gleichbare Nutzungen, die in der Regel während der üblichen 
Arbeitszeiten stattfinden und mit der Wohnnutzung hinsichtlich Er-
scheinen und Verkehrsaufkommen vereinbar sind. 

unverändert  

2.2 Zentrumszone   

Artikel 11 Grundmasse Artikel 11 Grundmasse  
1 Baumassenziffer [m3/m2] 
• Für Hauptgebäude mit Flachdach max. 2.70 
• Für Hauptgebäude mit Schrägdach* max. 2.80 
• Für besondere Gebäude nach § 49 Abs. 3 PBG max. 0.20 

Alinea 3: 

• für Kleinbauten und Anbauten max. 0.20 

Alinea 4: 

Anpassung gemäss § 2a ABV 
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Bisherige Fassung 
Vom 26. Juni 1996 

Neue Fassung Bemerkungen  

Gebäudehöhe max. 13.50 m 
Grundabstand min. 6 m 

*Beidseitiges Schrägdach über den Hauptfassaden, ein First und 
mindestens 22.5° Neigung 

Fassadenhöhe max. 13.50 m 

 

Anpassung gemäss § 278ff PBG 

2 Die Baumasse von Garagen und Fahrzeugunterständen, die in 
Hauptgebäuden integriert ist, wird der Baumassenziffer für beson-
dere Gebäude angerechnet. 

2 Die Baumasse von Garagen und Fahrzeugunterständen, die in 
Hauptgebäuden integriert sind, wird der Baumasse für Kleinbauten 
und Anbauten angerechnet. 

Umsetzung gemäss § 2a ABV 

 

Artikel 12 Mehrlängenzuschlag zum Grundabstand Artikel 12 Mehrlängenzuschlag zum Grundabstand  
1 Bei Gebäudelängen von mehr als 12 m ist der Grundabstand um 
1/5 der Mehrlänge, jedoch höchstens um 5 m zu erhöhen. 

2 Für Gebäudeteile, deren grösste Höhe 4 m (bei Schrägdächern 5 
m) nicht übersteigt, ist kein Mehrlängenzuschlag erforderlich. 

unverändert 
 

2 Für Gebäudeteile, deren Gesamthöhe 4 m (bei Schrägdächern 5 
m) nicht übersteigt, ist kein Mehrlängenzuschlag erforderlich. 

 
 

Anpassung gemäss § 2a ABV 

Artikel 13 Bauweise Artikel 13 Bauweise  

Die geschlossene Überbauung ist gestattet, wenn an ein beste-
hendes Gebäude angebaut oder gleichzeitig gebaut wird. Für den 
einseitigen Grenzbau gilt Art. 32. 

unverändert  

Artikel 14 Gewerbeanteil Artikel 14 Gewerbeanteil  

 In der Zentrumszone Spital Zollikerberg ist ein minimaler Gewer-
beanteil von 20% auszuweisen. 

Um die Funktion als Zentrumszone nachhaltig zu sichern, wird ge-
mäss § 51 PBG und einer Praxisregelung der Baudirektion für die 
Zentrumszone auf dem Areal Spital Zollikerberg ein minimaler Ge-
werbeanteil von 20% festgelegt. 

2.3 Wohnzonen   

Artikel 15 Grundmasse Artikel 15 Grundmasse  
 

Zone Baumassenziffer für Ge-
bäude [m3/m2] 

Baumassenziffer 
[m3/m2] für 

Fassadenhöhe 
[m] 

Zuschlag für 
giebelseitige 
Fassaden-
höhe [m] 

Gebäude-
länge und Ge-
bäudebreite 
[m] 

Grundab-
stand [m] 

 Flachdach Schrägdach1 Kleinbauten und Anbau-
ten gem. Art. 2a ABV 

Max. Max. Max. Min. 

W 1.25 1.25 1.30 0.20 8.10 5 20 7 

Der Begriff 'Fassadenhöhe' gemäss § 278 PBG entspricht weitge-
hend der Definition der 'Gebäudehöhe' im bisherigen Recht. 
Gemäss § 280 Abs. 1 PBG erhöht sich giebelseitig das zulässige 
Mass (also das in der Bau- und Zonenordnung festgelegte Mass 
der Fassadenhöhe) um die sich aus der Dachneigung von 45°  
ergebende Höhe, höchstens jedoch um 7 m. Soll die Firsthöhe 
(giebelseitige Fassadenhöhe) reduziert werden, hat die BZO dies 
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W 1.35 1.35 1.40 0.20 8.10 5 20 7 
W 1.60 1.60 1.65 0.20 8.10 5 25 7 
W 1.75 1.75 1.85 0.20 8.10 5 25 6 
W 2.10 2.10 2.20 0.20 8.10 3 5 30 6 
W 2.20 2.20 2.30 0.20 8.10 4 5 30 6 
W 2.40 2.40 2.50 0.20 11.80  35 6 
W 2.60 2.60 2.70 0.20 11.80  40 6 
WG 2.60 2.60 2.70 0.20 11.80  40 6 
WG 2.70 2.70 2.80 0.20 11.80  40 6 
WG 2.90 2.90 3.00 0.20 11.80  40 6 

 
1 Beidseitiges Schrägdach über den Hauptfassaden, ein First und mindestens 22.5° Neigung. 
2 aufgehoben und als neuer Art. 15bis BZO formuliert. 
3 In den im Zonenplan besonders bezeichneten Gebieten gilt eine Fassadenhöhe von max. 11.80 m.  
4 In den im Zonenplan besonders bezeichneten Gebieten gilt eine Fassadenhöhe von max. 11.80 m. 

 

festzuhalten. In Weiterführung der geltenden Regelung soll in den 
Zonen W 1.25, W 1.35, W 1.60, W 1.75, W 2.10 und W 2.20 die 
Firsthöhe (oder neu: der Zuschlag für die giebelseitige Fassaden-
höhe) auf 5 m festgelegt werden. 
 
Anpassung an PBG-Revision Klimaangepasste Siedlungsentwick-
lung gemäss § 49 a Abs. 4 PBG betreffend Abmessung der Bau-
ten unter Rücksichtnahme auf die lokalen klimatischen Verhält-
nisse. Mit dieser Bestimmung soll die Luftzirkulation vom/zum See 
nicht mit Querriegeln unterbunden werden. 

 Artikel 15bis Baumasse Kleinbauten / Anbauten  

 Die Baumasse von Garagen und Fahrzeugunterständen, die in 
Hauptgebäuden integriert sind, wird der Baumassenziffer für Klein-
bauten und Anbauten angerechnet. 

Umsetzung gemäss § 2a ABV und zur besseren Lesbarkeit 

 Artikel 16 Giebelseitige Fassadenhöhe   

 In den Zonen W 1.25, W 1.35, W 1.60, W 1.75, W 2.10 erhöht sich 
die giebelseitige Fassadenhöhe um das Mass, das sich aus einem 
Dach einer Neigung von 45° ergibt, maximal aber um 5 m. Die Be-
stimmung gilt für Gebäude mit Schrägdächern. 

Umsetzung des bisher geltenden Rechts mit den neuen Begriffen 
des PBG (§ 278 ff PBG; siehe auch Tabelle von Art. 15 Spalte 6) 

Artikel 17 Gebäudelänge Artikel 17 Gebäudelänge  

In den Hanglagen gemäss Zonenplan beträgt die Gebäudelänge 
längs der Falllinie des Terrains max. 40 m. 

In den Hanglagen gemäss Zonenplan beträgt die Gebäudelänge 
senkrecht zur Falllinie des Terrains in den Zonen mit einer Bau-
massenziffer von 1.35 m3/m2 und 1.75 m3/m2 max. 20 m, die Ge-
bäudelänge längs der Falllinie des Terrains max. 30 m. 

Anpassung an PBG-Revision 'Klimaangepasste Siedlungsentwick-
lung' gemäss § 49 a Abs. 4 PBG betreffend Abmessung der Bau-
ten unter Rücksichtnahme auf die lokalen klimatischen Verhält-
nisse und angepasste Weiterführung der geltenden Regelung. 

Artikel 18 Mehrlängenzuschlag zum Grundabstand Artikel 18 Mehrlängenzuschlag zum Grundabstand  
Ist eine Fassade länger als die Grundlänge, so erhöht sich der ent-
sprechende Grundabstand um 1/5 der Mehrlänge bis zum max. 
Zuschlag. 

unverändert  
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 W 1.25 
W 1.35 
W 1.60 

W 1.75 
W 2.10 
W 2.20 

W 2.40, W 2.60 
WG 2.60, WG 2.70 

WG 2.90 

Grundlänge 20 m 20 m 12 m 

Mehrlängen-
zuschlag max. 

4 m 5 m 5 m 

 

Artikel 19 Bauweise Artikel 19 Bauweise  
1 In den Zonen Dichte 1.25 und 1.35 sind Gebäude in offener Bau-
weise zu erstellen. 

2 In den übrigen Wohnzonen ist die geschlossene Überbauung bis 
zur zulässigen Gebäudelänge gestattet, wenn an ein bestehendes 
Gebäude angebaut oder gleichzeitig gebaut wird. 

3 Längs Staatsstrassen ist in Zonen ohne Gebäudelängenbe-
schränkung für Gebäudeteile, deren grösste Höhe 4 m (bei 
Schrägdach 5 m) nicht übersteigt, der Grenzbau unter Wahrung 
eines Abstandes von mind. 3.50 m gegenüber Gebäuden auf dem 
Nachbargrundstück bis zu einer Bautiefe von 8 m, gemessen ab 
Verkehrsbaulinie, erlaubt. 

4 Für den einseitigen Grenzbau bei Hauptgebäuden gilt Art. 32. 

unverändert  

Artikel 20 Nutzweise Artikel 20 Nutzweise  
1 In den Wohnzonen sind nicht störende Betriebe zulässig, wenn 
sie mit einer Wohnung zusammenhängen und in einem angemes-
senen Verhältnis zur eigentlichen Wohnfläche stehen. Gestattet 
sind überdies nicht störende Kleinbetriebe, die der Versorgung der 
Wohnbevölkerung dienen.  

  

 2 Keine Wohnnutzung liegt vor, wenn Wohnungen regelmässig be-
fristet für weniger als ein Jahr gewerblich zur Verfügung gestellt 
werden. Diese Bestimmung gilt nicht, wenn Wohnungen von der 
Gemeinde oder Privaten im Rahmen der Erfüllung öffentlicher Auf-
gaben zum Zwecke der Unterbringung von Hilfsbedürftigen zur 
Verfügung gestellt werden. 

Anpassung wegen Veränderung der Rechtsprechung:  
Wohnzonen sollen weiterhin tatsächlich der Wohnnutzung dienen. 
Wohnungen, die über kommerzielle Plattformen zur kurzfristigen 
Vermietung ausgeschrieben sind, werden dem Wohnungsmarkt 
entzogen. Das Zürcher Verwaltungsgericht lässt solche Vorschrif-
ten gemäss Urteil vom 14.03.2024 (AN.2022.00008) zu. Die Ver-
mietung von Wohnungen über kommerzielle Plattformen ist also 
nicht der Wohnnutzung zuzurechnen. In allen anderen Zonen, in 
denen mässig störende Betriebe zulässig sind (z.B. Kernzonen, 
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WG-Zonen, Wohnzonen mit Schraffur gemäss Art. 20 Abs. 2 
BZO), sind somit weiterhin die kurzfristige Vermietungen zulässig. 

2 In den mit vertikaler Schraffur bezeichneten Gebieten und in der 
Wohn- und Gewerbezone sind mässig störende Betriebe zulässig. 

3 In den mit punktierter Schraffur bezeichneten Gebieten und in 
der Wohn- und Gewerbezone sind mässig störende Betriebe zu-
lässig. 

Anpassung der Nummerierung und der Darstellungsweise im revi-
dierten Zonenplan 

3 Der Zonenplan bezeichnet überdies Gebiete, in denen nicht stö-
rende Betriebe zulässig sind (Empflindlichkeitsstufe ES II). 

4 Der Zonenplan bezeichnet überdies Gebiete, in denen nicht stö-
rende Betriebe zulässig sind (Empfindlichkeitsstufe ES II). 

Anpassung der Nummerierung 

Artikel 21 Dacheinschnitte Artikel 21 Dacheinschnitte  

Dacheinschnitte dürfen insgesamt nicht breiter sein als ein Drittel 
der betreffenden Fassadenlänge. 

unverändert  

Artikel 22 Wohn- und Gewerbezonen Artikel 22 Wohn- und Gewerbezonen  
1 In den Wohn- und Gewerbezonen beträgt der Grenzabstand für 
dauernd gewerblich genutzte Gebäudeteile, deren grösste Höhe 4 
m (bei Schrägdächern 5 m) nicht übersteigt, 3.50 m. 

2 Für diese Gebäudeteile ist ein Mehrlängenzuschlag nicht erfor-
derlich. 

unverändert  

2.4 Zone für öffentliche Bauten    

Artikel 23 Massvorschriften Artikel 23 Massvorschriften  

Baumassenziffer [m3/m2] 

• Für Hauptgebäude mit Flachdach max. 2.70 
• Für Hauptgebäude mit Schrägdach* max. 2.80* 

Baumassenziffer Oe [m3/m2] 

• Für Hauptgebäude mit Flachdach max. 2.70 
• Für Hauptgebäude mit Schrägdach* max. 2.80* 

Baumassenziffer Oe 3.3 [m3/m2] 

• Für Hauptgebäude mit Flachdach max. 3.30 
• Für Hauptgebäude mit Schrägdach* max. 3.40* 

Ergänzung der Baumassenziffer der Zone Oe zur besseren Les-
barkeit. 

Die neue Zone für öffentliche Bauten 3.3 in der der Masterplan Di-
akoniewerk umgesetzt werden soll, erhält eine erhöhte Baumas-
senziffer, damit das vorgesehene, städtebauliche Zielbild ermög-
licht werden kann. 

*Beidseitiges Schrägdach über den Hauptfassaden, ein First und 
mindestens 22.5° Neigung 

unverändert  

• Für besondere Gebäude nach § 49 Abs. 3 PBG max. 0.20 • Für Kleinbauten und Anbauten max. 0.20 Umsetzung gemäss § 2a ABV 

Gebäudehöhe max. 13.5 m Fassadenhöhe max. 13.50 m Der Begriff "Gebäudehöhe" wird ersetzt durch "Fassadenhöhe" (§ 
278 PBG). 
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1 Gegenüber Grundstücken in anderen Zonen sind die Grenz- und 
Gebäudeabstände der betreffenden Zone einzuhalten. 

unverändert  

2 Die Baumasse von Garagen und Fahrzeugunterständen, die in 
Hauptgebäuden integriert ist, wird der Baumassenziffer für beson-
dere Gebäude angerechnet. 

2 Die Baumasse von Garagen und Fahrzeugunterständen, die in 
Hauptgebäuden integriert ist, wird der Baumassenziffer für Klein-
bauten und Anbauten gemäss § 2a ABV angerechnet. 

Umsetzung gemäss § 2a ABV 

3. Erholungszone   

Artikel 23bis Nutzweise Artikel 23bis Nutzweise  

In der Erholungszone Tennis sind Bauten und Anlagen für natur-
verbundene Freizeitaktivitäten und Sport im Freien sowie saiso-
nale Sporthallen zulässig. 

unverändert  

Artikel 23ter Massvorschriften Artikel 23ter Massvorschriften  
1 In der Erholungszone beträgt die maximale Gebäudehöhe 4 m.  1 In der Erholungszone beträgt die maximale Fassadenhöhe 4 m. Der Begriff "Gebäudehöhe" wird ersetzt durch "Fassadenhöhe" (§ 

278 PBG). 
1bis In der Erholungszone Tennis beträgt die maximale Gebäude-
höhe 4 m. Für saisonale Sporthallen beträgt die maximale Gebäu-
dehöhe 10 m. Im Zollikerberg dürfen die Sporthallen nicht zu 
schädlichen oder lästigen Lichtemissionen führen. 

1bis In der Erholungszone Tennis beträgt die maximale Fassaden-
höhe 4 m. Für saisonale Sporthallen beträgt die maximale Fassa-
denhöhe 10 m. Im Zollikerberg dürfen die Sporthallen nicht zu 
schädlichen oder lästigen Lichtemissionen führen. 

Der Begriff "Gebäudehöhe" wird ersetzt durch "Fassadenhöhe" (§ 
278 PBG). 

2 Gegenüber Grundstücken in anderen Zonen sind die Grenz- und 
Gebäudeabstände der betreffenden Zone einzuhalten.  

3 Im übrigen gelten die kantonalrechtlichen Massvorschriften 

unverändert  

4. Ergänzende Vorschriften   

Artikel 28 Abstellplätze Artikel 28 Abstellplätze  
1 Bezogen auf die verschiedenen Nutzweisen ist mindestens ein 
Abstellplatz (PP) für Personenwagen zu erstellen pro: 

unverändert  

Nutzweise PP für Bewohner und 
Beschäftigte 

PP für Besucher 
und Kunden 

Einfamilienhäuser Pro 3 Zimmer  
Zwei- und Mehrfa-
milienhäuser 

Pro Wohneinheit Pro 6 Wohnein-
heiten 

Büros, Ateliers und 
Praxen 

Pro 50 m2 Pro 50-300 m2* 

Läden Pro 50 m2 Pro 50-100 m2* 
Gewerbe Pro 100 m2 Pro 50-300 m2* 

unverändert  
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*je nach Besucher- und Kundenintensität 

2 Für die Flächen ist die Gesamtnutzfläche massgebend. Sie um-
fasst alle dem Wohnen, Arbeiten oder sonst dem dauernden Auf-
enthalt dienenden oder hierfür verwendbaren Flächen in Voll-, 
Dach- und Untergeschossen ohne Aussen- und Brandmauern. 

unverändert  

3 Für andere Nutzweisen und bei besonderen Verhältnissen be-
stimmt sich die erforderliche Zahl der Abstellplätze aufgrund der 
örtlichen Verhältnisse und des zu erwartenden Verkehrsaufkom-
mens. 

unverändert  

4 Bei Mehrfamilienhäusern sind ausserdem genügend grosse, 
leicht zugängliche Abstellflächen für Kinderwagen und Zweirad-
fahrzeuge bereitzustellen. 

unverändert  

Artikel 29 Ersatzabgabe und Beteiligungspflicht Artikel 29 Ersatzabgabe und Beteiligungspflicht  
1 Ist die Erstellung von Abstellplätzen für Personenwagen gemäss 
Art. 28 nicht möglich oder durch baubehördlichen Entscheid nicht 
zulässig, so ist gemäss PBG eine Ersatzabgabe zu leisten. 

unverändert  

2 Die Ersatzabgabe wird fällig bei Baubeginn. Sie gibt keinen An-
spruch auf Verwirklichung bestimmter Abstellplätze an einem be-
stimmten Ort oder auf einen fest zugeteilten Abstellplatz. 

unverändert  

3 Bei Realerfüllung innert zehn Jahren seit dem Baubeginn wird 
die Abgabe zinsfrei an den Grundeigentümer zurückerstattet. Be-
rechtigt ist der jeweilige Grundeigentümer zur Zeit der Realerfül-
lung. 

unverändert  

4 Die Verpflichtung zur Beteiligung an einer öffentlichen oder priva-
ten Gemeinschaftsanlage gemäss PGB bleibt vorbehalten. Diese 
Einkaufspflicht erlischt nach zehn Jahren seit der Erteilung der Be-
zugsbewilligung für das Objekt. 

unverändert  

 Artikel 29bis Mobilitätskonzept   

 1 Die Anzahl Pflichtparkplätze darf für Neubauten, Erweiterungen, 
wesentlichen Umbauten und Umnutzungen auf Gesuch hin ge-
mäss § 242 Abs. 2 PBG reduziert werden. 

2 Ist ein Mobilitätskonzept Bestandteil des Baugesuches, kann die 
Baubehörde die Anzahl Pflichtparkplätze reduzieren. 

Zeitgemässe Regelung, für die bisher keine Rechtsgrundlage in 
der Bau- und Zonenordnung bestand. Sowohl der Masterplan für 
Spitalareal Zollikerberg als auch der Masterplan für das Areal der 
Schweizerischen Epilepsie-Stiftung Klinik Lengg sehen solche 
Fahrtenmodelle vor. 
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Artikel 30bis Abgrabungen Artikel 30bis Abgrabungen  

1 Abgrabungen des gewachsenen Bodens für Ein- und Ausfahrten 
zu Einzel-, Doppel- und Sammelgaragen sowie für Kellerzugänge 
sind zulässig. 

1 Abgrabungen des massgebenden Terrains für Ein- und Ausfahr-
ten zu Einzel-, Doppel- und Sammelgaragen sowie für Haus- und 
Kellerzugänge sind zulässig. 

Anpassung gemäss § 5 ABV: 
Neu sollen auch Abgrabungen für Hauszugänge zulässig sein. Da-
mit soll namentlich die Hindernisfreiheit der Hauszugänge erleich-
tert werden. 

2 Im Weiteren sind im Bereich des tieferliegenden Terrains Abgra-
bungen des gewachsenen Bodens bis zu einer Abgrabungstiefe 
von 1.5 m und höchstens entlang des halben Gebäudeumfanges 
gestattet, wenn das Gelände in der Falllinie mind. 10% Neigung 
(an der Fassade gemessen) aufweist. 

2 Im Weiteren sind im Bereich des tieferliegenden Terrains Abgra-
bungen des massgebenden Terrains bis zu einer Abgrabungstiefe 
von 1.50 m und höchstens entlang des halben Gebäudeumfanges 
gestattet, wenn das Gelände in der Falllinie mind. 10% Neigung 
(an der Fassade gemessen) aufweist. 

Anpassung gemäss § 5 ABV 

3 Abgrabungen haben sich befriedigend in den Terrainverlauf ein-
zuordnen. 

unverändert. Anpassung der Nummerierung 

Artikel 30ter Mehrlängenzuschlag bei benachbarten Hauptge-
bäuden 

Artikel 30ter Mehrlängenzuschlag bei benachbarten Hauptge-
bäuden 

 

Bei benachbarten Hauptgebäuden, deren Gebäudeabstand kleiner 
ist als 7 m, müssen die für den Mehrlängenzuschlag massgeben-
den Fassadenlängen zusammengerechnet werden. 

unverändert  

 Artikel 30quater Dachgestaltung  

 1 Bei Schrägdächern dürfen die Dachaufbauten nicht länger als ein 
Drittel der betreffenden Fassade sein. 

2 Bei Attikageschossen dürfen Dachaufbauten das vorgeschrie-
bene Mass der Rückversetzung auf max. einem Drittel der betref-
fenden Fassadenlänge unterschreiten. Geländer und Brüstungen 
sowie Dachvorsprünge und Konstruktionen für Sonnenschutzele-
mente und dgl. bis eine Tiefe von 0.80 m sind von dieser Rege-
lung ausgenommen. 

Anpassung gemäss § 292 und § 49 PBG 

Artikel 31 Besondere Gebäude Artikel 31 Kleinbauten und Anbauten  
1 Für Gebäude und Gebäudeteile, die nicht für den dauernden Auf-
enthalt von Menschen bestimmt sind, deren grösste Höhe 4 m, bei 
Schrägdächern 5 m, nicht übersteigt, und deren Baumassenziffer 
nicht grösser als 0.20 ist, gelten hinsichtlich Abstände die kanto-
nalrechtlichen Mindestanforderungen. 

1 Kleinbauten und Anbauten im Sinne von Art. 2a ABV, die ge-
samthaft eine Baumasse von 0.20 m3/m2 nicht überschreiten, ha-
ben einen minimalen Grenzabstand sowie einen Gebäudeabstand 
zu Bauten auf benachbarten Grundstücken von 3.50 m einzuhal-
ten. 

Anpassung gemäss § 2a ABV 
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2 Für den Grenzbau ist die schriftliche Zustimmung des Nachbarn 
erforderlich, sofern nicht an ein bestehendes Gebäude angebaut 
oder gleichzeitig über die Grenze zusammengebaut wird. 

unverändert  

Artikel 32 Einseitiger Grenzbau bei Hauptgebäuden Artikel 32 Einseitiger Grenzbau bei Hauptgebäuden  
1Mit schriftlicher Zustimmung des Nachbarn kann einseitig an die 
Grenze gebaut werden, sofern die geschlossene Überbauung zu-
lässig ist. 

unverändert  

Artikel 33 Abstände von Strassen und Wegen Artikel 33 Abstände von Strassen und Wegen  

Fehlen Baulinien für öffentliche und private Strassen und Plätze 
sowie für öffentliche Wege, so haben oberirdische Gebäude den 
gleichen Abstand wie von Nachbargrundstücken einzuhalten. Für 
unterirdische Gebäude gilt ein Abstand von 3.5 m. 

Fehlen Baulinien für öffentliche und private Strassen und Plätze 
sowie für öffentliche Wege, so haben oberirdische Gebäude den 
gleichen Abstand wie von Nachbargrundstücken einzuhalten. Für 
unterirdische Bauten und Unterniveaubauten gilt ein Abstand von 
3.50 m. 

Anpassung an die Terminologie von § 269 PBG: Neu unterirdische 
Bauten und Unterniveaubauten. 

 Artikel 34 Gebäudeumschwung  

 1 Grünflächen sind nach den Grundsätzen der ökologischen Viel-
falt zu bepflanzen. Unter Bäumen sind Bäume mit hohem Wuchs 
zu verstehen. 

Anpassung an § 238a PBG: 
Bäume mit hohem Wuchs prägen nach wie vor das Siedlungsbild 
und sind wichtig für das Mikroklima sowie die Strassenräume.  

 2 Bäume und Sträucher sind - wo möglich - zu erhalten. Bei Ab-
gang sind angemessene Ersatz- und Neupflanzungen von Bäu-
men und Sträuchern vorzusehen. 

Anpassung gemäss § 238a PBG 

 3 In allen Zonen ist der nicht als begehbare Terrasse genutzte Be-
reich eines Flachdachs nach ökologischen Kriterien zu begrünen, 
auch dort wo eine Solaranlage installiert wird.  

Begrünte Flachdächer sind für die Retention und das Mikroklima 
wichtig. 

 Artikel 35 Erhebung einer Mehrwertabgabe  

 Auf Planungsvorteilen, die durch Auf- oder Umzonungen entste-
hen, wird keine Mehrwertabgabe im Sinne von § 19 des Mehrwert-
ausgleichsgesetzes (MAG) erhoben. 

 

 Artikel 36 Naturgefahrenkarte  

 Bei Änderung oder Erlass von Sondernutzungsplänen und bei der 
Beurteilung von Bauvorhaben ist bezüglich der Hochwasserge-
fährdung die kantonale Naturgefahrenkarte zu beachten. Neuere 
Erkenntnisse sind zu berücksichtigen, wenn sie sich wesentlich 
auf die Hochwassergefährdung auswirken. 

Gemäss § 22 Abs. 3 Wasserwirtschaftsgesetz Kapitel 3.11 des 
Kantonalen Richtplans sind bei planungsrechtlichen Festlegungen 
die Gefahrenbereiche zu berücksichtigen. Entsprechend ist die 
Naturgefahrenkarte zu verankern. 
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 Artikel 37 Objektschutz  

 Bei der Erstellung sowie bei wesentlichen Umbauten und Zweck-
änderungen von Bauten und Anlagen in Gefahrengebieten sind 
Personen- und Sachwertrisiken durch Hochwasser und Oberflä-
chenabfluss auf ein tragbares Mass zu reduzieren. Wo keine pla-
nungsrechtlichen Massnahmen, keine Gewässerunterhaltsmass-
nahmen und keine baulichen Massnahmen am Gewässer möglich 
oder geeignet sind, ist der Hochwasserschutz durch Objektschutz-
massnahmen sicherzustellen. 

Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bundesgesetz über den Wasserbau, § 22 
Abs. 3 Wasserwirtschaftsgesetz und § 9 Abs. 1 HWSchV ist der 
Hochwasserschutz herzustellen. Wenn keine planungsrechtlichen 
Massnahmen und keine baulichen Massnahmen am Gewässer 
möglich oder geeignet sind, ist der Hochwasserschutz durch Ob-
jektschutzmassnahmen sicherzustellen. Entsprechend ist der Ob-
jektschutz zu verankern. 

5. Schlussbestimmungen   

Artikel 34 Inkrafttreten Artikel 38 Inkrafttreten Anpassung der Nummerierung 
1 Diese revidierte Bau- und Zonenordnung tritt mit der öffentlichen 
Bekanntmachung der Genehmigung durch den Regierungsrat in 
Kraft. 

1 Diese Bau- und Zonenordnung wird mit der Rechtskraft der kan-
tonalen Genehmigung verbindlich. Die Gemeinde publiziert das 
Datum der Inkraftsetzung gemäss § 6 PBG. 

Schlussbestimmungen gemäss Musterbestimmungen des Kantons 
Zürich 

 2 Auf diesen Zeitpunkt wird die bisherige Fassung der Bau- und 
Zonenordnung vom 26. Juni 1996 aufgehoben. 

Die aufzuhebenden Artikel und die stattdessen geltenden Bestim-
mungen werden in Spalte 2 aufgeführt. 

 


